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Verkehrsausschuss 13.02.2024 

Betreff: 
 
Aufrechterhaltung des Fahrverbotes für Motorräder in der Siegener Oberstadt 
- Anfrage der FDP- Fraktion 

 
 
Die Verwaltung beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
Rechtlich betrachtet differenziert der Gesetzgeber in der StVO zwischen Motorrädern und 
Autos. Eine Ausnahmeregelung für Kradfahrer sieht die StVO nicht vor. Durch die Lärmbeläs-
tigung wurde in der Oberstadt ein Fahrverbot zwischen 20 und 6 Uhr morgens eingerichtet. 
Rechtsgrundlage ist § 45 Absatz 1 und 9 StVO i.V.m. den Regelungen zu Zeichen 255 StVO 
sowie des Zusatzzeichens zur zeitlichen Beschränkung 1040-30 StVO "20-6h".  
Kontrollen finden jedoch ebenfalls für reguläre Fahrzeuge statt. Auch hier existieren bereits 
gesetzliche Bestimmungen, die eine gewisse Lautstärke für Fahrzeuge beinhaltet und durch 
die Polizei kontrolliert wird. 
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